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ABGABEFRISTEN FÜR DIE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNGEN
                                                                              Veranlagungszeitraum

2023 2024 2025

Für steuerlich
Beratene

ohne Einkünfte
aus Land- und
Forstwirtschaft

31.05.25 30.04.26 28.02.27

mit Einkünften
aus Land- und
Forstwirtschaft

31.10.25 30.09.26 02.08.27

Für steuerlich
nicht Beratene

ohne Einkünfte
aus Land- und
Forstwirtschaft

31.08.24 31.07.25 31.07.26

mit Einkünften
aus Land- und
Forstwirtschaft

28.02.25 31.01.26 01.02.27

Steuerart ESt, SolZ, KiSt Umsatz- 
steuer LSt, SolZ, KiSt Gewerbe- 

steuer
Grund- 
steuer

Fälligkeit 10.09./10.12. 10.09./10.10./10.11/10.12. 10.09./10.10./10.11/10.12. 17.11. 17.11.

Ende Schonfrist
bei Überweisung 15.09./15.12. 15.09./13.10./13.11/15.12. 15.09./13.10./13.11/15.12. 20.11. 20.11.

STEUERTERMINE SEPTEMBER BIS DEZEMBER 2025

Fällt in den oben genannten Fällen das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend,  
so endet die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden Werktags.

IMPRESSUM
HERAUSGEBER: Landwirtschaftlicher Buchführungsverband, Lorentzendamm 39, 24103 Kiel
Vorstand: Hilmar Kellinghusen (Vorsitzender), Alexander von Schiller (stv. Vorsitzender), Ralph Friederichsen, Susanne van Giffen, Detlef Horstmann, Harm Johannsen, Frank 
Lenschow, Sönke Rösch | Geschäftsführung: WP StB Dipl.-Finanzwirt (FH) Maik Jochens, WP StB Dr. Hauke Schmidt, StB Sebastian Nehls

CHEFREDAKTION: Sebastian Nehls | TEXTCHEF: Eike Schäfer | Seite 1: Kaponia Aliaksei - stock.adobe.com, Seite 4: dbrnjhrj - stock.adobe.com, Seite 6: Enrique del Barrio - stock.adobe.com, 
Seite 7: Andreas Prott - stock.adobe.com, Seite 8: Sandwish - stock.adobe.com, Seite 9: insta_photos - stock.adobe com, Seite 10: Image‘in - stock.adobe com, Seite 11: EKH-Pictures 
- stock.adobe com, Seite 12: contrastwerkstatt - stock.adobe.com. GESTALTUNG UND PRODUKTION: WIADOK - Corporate Publishing für Steuerberater – www.wiadok.de | Nachdruck 
und Verwendung nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers. © Landwirtschaftlicher Buchführungsverband 2025
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Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 
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bereits „in trockenen Tüchern“

STEUERLICHES  
INVESTITIONSPROGRAMM

Der Bundesrat hat dem „Gesetz für ein steuerliches 
Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland” am 11.7.2025 zuge-
stimmt. Die Investitionsanreize für neues Wachs-
tum sind somit „in trockenen Tüchern.“ Neben der 
Ausweitung des Forschungszulagengesetzes ent-
hält das Gesetz insbesondere diese Maßnahmen:

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens, die nach dem 30.6.2025 und vor dem 1.1.2028 
angeschafft oder hergestellt worden sind, kann eine 
degressive Abschreibung genutzt werden. Der Pro-
zentsatz darf 30 % nicht übersteigen (maximal das 
Dreifache der linearen Abschreibung).

Werden rein elektrisch betriebene Fahrzeuge nach 
dem 30.6.2025 und vor dem 1.1.2028 angeschafft, ist 
eine arithmetisch-degressive Abschreibung möglich. 
Im Jahr der Anschaffung können 75 % der Anschaf-
fungskosten abgeschrieben werden. In den fünf Fol-
gejahren gelten dann 10 %, 5 %, 5 %, 3 % und 2 %.

Wird ein reines Elektrofahrzeug genutzt und über-
steigt der Bruttolistenneupreis einen bestimmten 
Höchstbetrag nicht, ist der Bruttolistenneupreis als 

Bemessungsgrundlage für die Besteuerung der pri-
vaten Nutzung nur zu einem Viertel anzusetzen. Für 
nach dem 30.6.2025 angeschaffte Fahrzeuge wur-
de die Bruttolistenpreisgrenze von 70.000 EUR auf 
100.000 EUR erhöht.

Merke: Ab 2028 wird die Körperschaftsteuer (der-
zeit 15 %) in fünf Schritten um jeweils 1 % pro Jahr 
gesenkt. Somit gelten dann 10 % ab dem Veranla-
gungszeitraum 2032.

Auf Antrag gilt für nicht entnommene Gewinne nach 
Maßgabe des § 34a Einkommensteuergesetz ein 
Thesaurierungssteuersatz von 28,25 %. Dieser Steu-
ersatz sinkt in drei Stufen auf 27 % (Veranlagungs-
zeitraum 2028 und 2029), 26 % (2030 und 2031) und 
25 % (ab 2032).

Weitere Themen finden Sie 
auf unserer Website:

Zur Website  

https://www.shbb-lbv.de/medienportal#art-steuern


PRIVATES VERÄUSSE-
RUNGSGESCHÄFT BEI 
GRUNDSTÜCKSÜBER- 
TRAGUNG MIT ÜBERNAHME 
VON SCHULDEN

ÜBERTRAGUNG EINES  
GEWERBEBETRIEBS  
UNTER VORBEHALTS- 
NIESSBRAUCH

Wird ein Grundstück innerhalb von zehn 
Jahren nach der Anschaffung übertra-
gen und übernimmt der neue Eigentü-
mer die auf dem Grundstück lastenden 
Schulden, liegt ein steuerbares privates 
Veräußerungsgeschäft vor.

Zu den anspruchsvollsten Aufgaben in 
der Steuerberatung gehört die Nachfolge-
planung. Soll ein Gewerbebetrieb auf die 
nächste Generation übertragen werden, 
gilt es, viele Dinge zu berücksichtigen – 
und meist eine komplexe, mehrere Betei-
ligte zufriedenstellende Lösung zu finden.

SCHEINSELBSTSTÄNDIG-
KEIT: DER SCHMALE GRAT 
ZWISCHEN SELBSTSTÄNDIG-
KEIT UND BESCHÄFTIGUNG
Die vielfältigen Möglichkeiten, wie eine 
Geschäftsbeziehung im Detail ausge-
staltet werden kann, machen eine ein-
deutige Einordnung in „Beschäftigung“ 
oder „Selbstständigkeit“ in der Praxis 
oft schwierig. Dabei sollte zur Vermei-
dung zuschlagsbehafteter Nachzahlun-
gen von Sozialabgaben rechtzeitig eine 
vorsichtige und doch treffsichere Ein-
stufung erfolgen.

Hat eine Gesellschaft ein vom Kalender-
jahr abweichendes Wirtschaftsjahr, ist 
für die Berechnung der Steuerermäßi-
gung nach § 35 des Einkommensteuer-
gesetzes (EStG) nicht auf das Ende des 
gewerbesteuerrechtlichen Erhebungs-
zeitraums abzustellen, sondern auf das 
Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahrs.

STEUERERMÄSSIGUNG FÜR 
GEWERBLICHE EINKÜNFTE 
BEI ABWEICHENDEM  
WIRTSCHAFTSJAHR

Vollständigen Artikel 
lesen  

Vollständigen Artikel 
lesen  

Vollständigen Artikel 
lesen  

Vollständigen Artikel 
lesen  
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https://www.shbb-lbv.de/medienportal/?article=104898493#art-steuern
https://www.shbb-lbv.de/medienportal/?article=104841970#art-steuern
https://www.shbb-lbv.de/medienportal/?article=104898495#art-steuern
https://www.shbb-lbv.de/medienportal/?article=104934654#art-steuern


Bei Ausgaben für Ladevorrichtungen und Wärme-
pumpen in einem Unternehmen stellt sich bei der 
Gewinnermittlung die Frage, ob es sich bei diesen 
Wirtschaftsgütern um selbstständige Wirtschafts-
güter oder um Gebäudebestandteile handelt. Mit 
anderen Worten: eigene (kürzere) Abschreibung 
oder jahrzehntelange Gebäudeabschreibung?

Bei Wärmepumpen und Ladevorrichtungen wird in 
der Finanzverwaltung folgende ertragsteuerliche 
Ansicht zur Aktivierung vertreten:

Ertragsteuerliche Behandlung von Ladevor-
richtungen

Bei Ladevorrichtungen handelt es sich um selbst-
ständige bewegliche Wirtschaftsgüter, selbst wenn 
diese in das Gebäude eingebaut werden und bzw. 
oder mit einer Photovoltaikanlage errichtet werden.

Begründung: Es besteht kein einheitlicher Nut-
zungszweck zwischen der Ladevorrichtung und 
dem Gebäude.

Folge: Die Ladevorrichtung kann also über seine 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrie-
ben werden.

Ertragsteuerliche Behandlung von Wärme-
pumpen

Bei Wärmepumpen geht die Finanzverwaltung 
grundsätzlich davon aus, dass es sich hierbei um 
unselbstständige Gebäudebestandteile handelt, da 
Wärmepumpen in einem einheitlichen Nutzungs- 
und Funktionszusammenhang mit dem Gebäude 
stehen und damit der eigentlichen Nutzung des Ge-
bäudes dienen. Diese Beurteilung entspricht auch 
der ertragsteuerlichen Beurteilung von Blockheiz-
kraftwerken, bei denen die wesentliche Funktion die 
Beheizung des Gebäudes bildet.

Folge: Grundsätzlich sind Wärmepumpen also als 
Gebäudeanschaffungskosten zu aktivieren und im 
Rahmen der Gebäudeabschreibung abzuschreiben. 
Doch grundsätzlich bedeutet auch, dass die nach-
folgenden Ausnahmen denkbar sind.

von Ladevorrichtungen und Wärmepumpen

ERTRAGSTEUERLICHE  
BEHANDLUNG

06 

https://www.shbb-lbv.de
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Soll eine Wärmepumpe als eigenständiges 
Wirtschaftsgut abgeschrieben werden, ist 
der Steuerpflichtige in der Beweislast.

Vollständigen Artikel lesen:
Zur Website  

Ausnahmen bei Wärmepumpen

Bei Wärmepumpen kann es unter bestimmten Vor-
aussetzungen zu einer abweichenden Beurteilung 
kommen. Es ist zu untersuchen, ob eine Wärmepum-
pe eines der folgenden Wirtschaftsgüter sein kann:

• Betriebsvorrichtung
• Scheinbestandteil

Wäre das zu bejahen, kann auch eine Wärmepumpe 
ertragsteuerlich als eigenständiges Wirtschaftsgut 
betrachtet und abgeschrieben werden.

Beachten Sie: Sollte eine Wärmepumpe nicht mit 
den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten eines 
Gebäudes aktiviert, sondern als eigenständiges 
Wirtschaftsgut behandelt und abgeschrieben wer-
den, ist der Steuerpflichtige natürlich in der Beweis-
last. Es empfiehlt sich also, ausführliche Begrün-
dungen zu führen und aufzubewahren, warum eine 
Wärmepumpe ein eigenständiges Wirtschaftsgut 
darstellen soll.

Frage 1: Wärmepumpe als Betriebsvorrich-
tung?

Eine Wärmepumpe kann abweichend von der Grund-
auffassung der Finanzverwaltung auch ein selbst-
ständiges bewegliches Wirtschaftsgut darstellen, 
wenn die Wärmepumpe dem Gewerbe des Steuer-
pflichtigen dient und als Betriebsvorrichtung zu be-
urteilen ist. Eine Betriebsvorrichtung liegt nach § 68 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG vor, wenn Wirtschaftsgüter 
zu einer Betriebsanlage gehören, auch wenn sie we-
sentliche Bestandteile des Gebäudes sind.

Frage 2: Wärmepumpe als Scheinbestandteil?

Eine Wärmepumpe kann auch ein Scheinbestandteil 
nach § 95 Abs. 2 BGB sein, wenn sie nur zu einem vor-
übergehenden Zweck in das Gebäude eingebaut wird.

https://www.shbb-lbv.de/medienportal/?article=105415449#art-steuern
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BILANZ VERSUS EÜR: DIE FÜNF 
WICHTIGSTEN UNTERSCHIEDE

FAMILIENGENOSSENSCHAFTEN:  
STEUERFALLE ODER STEUERSPARMODELL?

Wer als Steuerpflichtiger die Wahl hat zwischen einer 
Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) und einer 
Bilanzierung, kann die Entscheidung leichter treffen, 
wenn er die fünf wichtigsten Unterschiede kennt.

Viele glauben, dass Genossenschaften ein cleverer 
Weg sind, um Steuern zu sparen. Doch die Realität 
sieht anders aus. Finanzämter und Gerichte haben 
klargestellt, dass die vermeintlichen Vorteile oft nicht 
den Erwartungen entsprechen und am Ende sogar 
teuer werden können.

Die Idee hinter sogenannten „Familiengenossen-
schaften“ ist, dass man private Ausgaben wie Ur-
laubsreisen oder Restaurantbesuche steuerlich 
absetzen kann. Diese Modelle werden von „Steuer-
coaches“ als legitime Möglichkeit angepriesen, um 
Steuern zu sparen. Doch die Finanzverwaltung hat 
einen Riegel vorgeschoben und betont, dass solche 
Ausgaben als verdeckte Gewinnausschüttungen gel-
ten, die nicht absetzbar sind.

Was bedeutet das für Sie?

• Keine Steuervorteile für private Ausgaben: Sie 
können Kosten, die eigentlich privat sind, wie 
z.B. ein neues Auto oder einen Urlaub, nicht ein-
fach über eine Genossenschaft steuerlich gel-
tend machen.

• Hohe Risiken: Wer auf solche Modelle setzt, ris-
kiert bei einer Steuerprüfung hohe Nachzahlun-
gen. Die Finanzämter sind hier sehr aufmerksam.

• Strukturkosten: Genossenschaften haben oft höhe-
re laufende Kosten als GmbHs. Diese Kosten kön-
nen den kleinen Steuervorteil schnell übersteigen.

Vollständigen Artikel lesen:
Zur Website  

Vollständigen Artikel lesen:
Zur Website  

https://www.shbb-lbv.de/medienportal/?article=104841925#art-steuern
https://www.shbb-lbv.de/medienportal/?article=104933953#art-steuern


Anfragen an das Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) zur Bestätigung ausländischer Umsatzsteu-
er-Identifikationsnummern (USt-IdNrn.) können seit 
dem 20.7.2025 ausschließlich online erfolgen.

Bereits zum 1.1.2020 wurde die Steuerbefreiung der 
innergemeinschaftlichen Lieferung nach § 4 Nr. 1 
Buchst. b, § 6a UStG umfassend neu geregelt. Die 
Aufzeichnung einer gültigen ausländischen USt-
IdNr. des Kunden mutierte – neben der korrekten 
Erfassung im Mehrwertsteuer-Informationsaus-
tauschsystem MIAS – zu einer materiellen Voraus-
setzung der Steuerbefreiung. Die Finanzverwaltung 
lehnt die Steuerbefreiung damit ab, wenn keine gül-
tige ausländische USt-IdNr. benannt wird. Auch die 
Zuordnung der Warenbewegung (§ 3 Abs. 6a UStG) 
hängt in Abholfällen von der Kunden-USt-IdNr. ab. 
Letztlich wirkt sich die USt-IdNr. auch auf die Be-
steuerung zahlreicher B2B-Dienstleistungen aus.

Praxistipp: Unternehmen, die die vorstehend be-
schriebenen Leistungen erbringen, sind also im 
eigenen Interesse gehalten, die vom Kunden be-

nannte USt-IdNr. durch qualifizierte Bestätigungs-
abfragen konsequent zu verifizieren. Nur so lassen 
sich die nicht unerheblichen Steuerrisiken mini-
mieren (vgl. § 6a Abs. 4 UStG).

Bisher konnten Bestätigungsanfragen schriftlich, 
über das Internet oder telefonisch an das BZSt ge-
stellt werden (Abschn. 18e.1 Abs. 2 Satz 1 UStAE). 
Das hat sich seit 20.7.2025 geändert. Abschn. 18e.1 
Abs. 2 Satz 1 UStAE n. F. regelt jetzt, dass Anfra-
gen zur Bestätigung ausländischer USt-IdNrn. aus-
schließlich über die vom BZSt im Internet bereitge-
stellte Online-Abfrage durchgeführt werden können.

Erhalten bleibt die Möglichkeit, gleichzeitige An-
fragen zu mehreren USt-IdNrn. durchzuführen 
(Abschn. 18e.1 Abs. 2 Satz 2 UStAE n. F.).
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künftig nur noch elektronisch

BESTÄTIGUNG DER  
AUSLÄNDISCHEN UST-IDNR.

Weitere Themen finden Sie 
auf unserer Website:

Zur Website  

https://www.shbb-lbv.de/medienportal#art-steuern
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Der Bundesfinanzhof hat jüngst entschieden, dass 
die Erteilung von Reitunterricht nicht von der Um-
satzsteuer befreit ist, es sei denn, der Unterricht 
dient der Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung.

Sachverhalt

Im Streitfall begehrte der Kläger die Steuerbefreiung 
verschiedener Reitkurse für Kinder und Jugendliche 
auf seinem Reiterhof in den Jahren 2007 bis 2011. 
In der „Ponygruppe“ wurden Kinder und Jugendli-
che, bei „Klassenfahrten“ Schulklassen im Umgang 
mit Pferden unterrichtet. Zudem wurden Kurse für 
eine „Große Pferdegruppe“ angeboten, die auf das  
Ablegen von Leistungsabzeichen gerichtet waren. 
Die unterrichteten Kinder und Jugendlichen wurden 
darüber hinaus verpflegt und übernachteten teilwei-
se auch auf dem Reiterhof. Das Finanzamt stellte 
sich auf den Standpunkt, dass sämtliche Leistun-
gen steuerpflichtig seien. Das Finanzgericht Schles-
wig-Holstein sah das aber größtenteils anders. So 
seien die Umsätze insoweit steuerfrei, als sie auf die 

(Reit-)Unterricht im Fokus

WICHTIGES ZUR UMSATZ-
STEUERBEFREIUNG

Beherbergung und Verpflegung sowie auf den Teil 
des Reitunterrichts entfielen, mit dem die forma-
len Voraussetzungen dafür erlangt werden können, 
später den Beruf des Turniersportreiters auszuüben 
(„Große Pferdegruppe“). Der Meinung des Finanzge-
richts hat sich der Bundesfinanzhof aber nicht voll-
umfänglich angeschlossen.

Der Bundesfinanzhof stellte klar, dass es sich bei 
der Beherbergung und Verpflegung von Kindern und 
Jugendlichen um selbstständige steuerbare Leistun-
gen neben dem Reitunterricht handelt. Er hob weiter 
hervor, dass Reitunterricht (als spezialisierter Unter-
richt) kein „Schul- und Hochschulunterricht“ ist.

Beachten Sie: Entsprechendes ist bereits für Segel-, 
Fahr-, Schwimm-, Jagd- und Tanzschulen entschie-
den worden.

Vollständigen Artikel lesen:
Zur Website  

https://www.shbb-lbv.de/medienportal/?article=105406723#art-steuern
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IMMOBILIE MIT RENOVIE-
RUNGSBEDARF GEKAUFT? 
AUF ANSCHAFFUNGSNAHE 
HERSTELLUNGSKOSTEN 
ACHTEN!
Es macht einen großen Unterschied, ob 
Renovierungskosten für eine gekauf-
te Mietimmobilie sofort oder nur über  
die (langjährige) Gebäudeabschreibung 
abgesetzt werden können. Gerade in-
nerhalb von drei Jahren nach der An-
schaffung kann man hier in die Falle  
der anschaffungsnahen Herstellungs-
kosten tappen. Deshalb ist es wichtig, die 
Möglichkeiten und Grenzen zu kennen.

KINDERBETREUUNGSKOSTEN: 
IN DIESEN FÄLLEN IST KEIN 
SONDERAUSGABENABZUG 
MÖGLICH

RUND UM DIE AUSSENPRÜFUNG

Kinderbetreuungskosten sind als Sonder-
ausgaben abzugsfähig. Bei Aufwendungen 
für Unterricht, für die Vermittlung beson-
derer Fähigkeiten sowie für sportliche und 
andere Freizeitbetätigungen ist ein Sonder-
ausgabenabzug allerdings gesetzlich ausge-
schlossen. Mit dem Abzugsverbot hat sich 
nun der Bundesfinanzhof beschäftigt.

Führt das Finanzamt bei einem Steuerpflich-
tigen eine Außenprüfung durch, hat der 
Steuerpflichtige verschiedene Rechte und 
Pflichten zu beachten. Um alle steuerlichen 
Trümpfe ausspielen zu können, sollten die 
neuesten Urteile und Trends zum Verfah-
rensrecht rund um eine Außenprüfung be-
achtet werden. Hier ein steuerliches Update.

Vollständigen Artikel lesen:
Vollständigen Artikel lesen:

Vollständigen Artikel lesen:
Zur Website  

Zur Website  
Zur Website  

https://www.shbb-lbv.de/medienportal/?article=104898473#art-steuern
https://www.shbb-lbv.de/medienportal/?article=104898585#art-steuern
https://www.shbb-lbv.de/medienportal/?article=104933683#art-steuern


Willst du auch etwas bewirken? Dann bewirb dich auf
deine-zukunft-steuern.de

WEIL DU DEN 
UNTERSCHIED MACHST.
Willst du auch etwas bewirken? Dann bewirb dich auf
deine-zukunft-steuern.de

WEIL DUDU DEN  DEN 
UNTERSCHIED MACHST.

https://deine-zukunft-steuern.de
https://deine-zukunft-steuern.de

